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Erster  Abschnitt 

Finanzielle Kriegsbereitschaft 

A. Die Finanzpolitik des Deutschen Reiches 
bis 1914 im Überblick 

Die Verfassung von 1871 hatte dem Reich neben der Außenpolitik vor 
allem die Landesverteidigung als wichtige Aufgabe zugewiesen. Die 
damit verbundenen Ausgaben mußte das Reich im wesentlichen aus 
Einnahmen bestreiten, über die schon der Norddeutsche Bund verfügt 
hatte: Zölle, Verbrauchssteuern, Verkehrssteuern (Stempel), dazu die 
Überschüsse von Bahn und Post, soweit sie dem Reich zufielen 1. Zur 
Deckung von Fehlbeträgen waren Matrikularbeiträge der Länder, für 
außerordentliche Ausgaben Reichsanleihen vorgesehen. Die Länder 
(„Bundesstaaten") sollten vor allem die direkten Steuern ausschöpfen. 
Diese zunächst historisch gewachsene Aufteilung der Einnahmen hatte 
die neue Reichsverfassung zwar nicht exakt formuliert,  sie wurde aber in 
der Praxis als unumstößlich behandelt und blieb deswegen fast unver-
ändert bis 1914 bestehen, wenn sie auch oft in den Kämpfen des polit i-
schen Alltags als Ursache der „Finanzmisere" des Reiches krit isiert 
wurde. 

Entsprechend seinen politischen Vorstellungen war zunächst Bismarck 
nicht geneigt, hier eine grundsätzliche Änderung anzustreben. Er ver-
suchte zwar, das Reich aus der Rolle des „Kostgängers der Einzelstaaten", 
also aus der Abhängigkeit von Matrikularbeiträgen zu lösen und im 
Gegenteil die Länder durch Überweisungen zu alimentieren, eine Erhö-
hung der Einnahmen wollte er jedoch nur über die indirekte Belastung 
aufbringen 2. Seine Finanzreform von 1879 ging in diese Richtung; man 
muß jedoch berücksichtigen, daß hier die Handelspolitik im Vordergrund 
stand. Sie brachte eine Wendung von der Freihandels- zur Schutzzoll-
polit ik. Diese gelang mit Hilfe des Zentrums, während Bismarcks alte 

1 Vgl. im einzelnen: Gerloff,  Wi lhelm, Die Finanz- und Zol lpol i t ik des Deut-
schen Reiches, Jena 1913, S. 52. 

2 Vgl. Terhalle,  Fritz, Geschichte der deutschen Finanzwirtschaft  vom Be-
ginn des 19. Jahrhunderts bis zum Schluß des zweiten Weltkriegs, HdF 2. Aufl., 
1. Bd., Tübingen 1952, S. 279; Teschemacher,  Hans, Reichsfinanzreform  und 
innere Reichspolitik 1906 bis 1913, Ber l in 1915, S. 1 f. 
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Partei im Reichstag, die Nationalliberalen, den Schutzzoll ablehnten. 
Bismarck kam den partikularistischen Interessen des Zentrums durch 
die Franckensteinsche Klausel entgegen, die bestimmte, daß der Ertrag 
der Zölle und Tabaksteuer, soweit er 130 Mill ionen Mark überschritt, an 
die Länder abgeführt  werden sollte. Dadurch wurde das Reich auf die 
Dauer finanziell beschnitten und der Finanzausgleich kompliziert. 

Eine neue parteipolitische Konstellation, die mi t geringen Verschie-
bungen bis 1912 anhielt, zwang die Reichskanzler in Zukunft zum „Tak-
tieren mi t wechselnden Mehrheiten", was „eine großangelegte Innen-
polit ik auf lange Sicht" unmöglich machte3. Darunter l i t t auch die 
Finanzpolitik. Die Ausgaben für Heer und Marine machten den größten 
Posten im Reichshaushalt aus; eine Einnahmeerhöhung war praktisch nur 
bei Ausweitung der Militärausgaben notwendig. Dadurch wurde „der 
Kampf um die Rüstungsvorlagen... zu einem Kampf um die Deckungs-
vorlagen"4. Die in den folgenden Jahrzehnten vorgelegten Steuerpläne und 
Reformvorschläge  gingen, so bescheiden sie im Ansatz waren, im Kampf 
der parteipolitischen, partikularistischen und ideologischen Gruppen und 
Interessen unter. Erreicht wurde ab und zu die Neueinführung einer 
kleinen Steuer oder die Erhöhung einer bereits vorhandenen, die im 
wesentlichen den „Massenluxusverbrauch" belasteten. Ein besonders 
beliebtes Verlegenheitsprodukt waren dazu die Verkehrssteuern (Stem-
pel), von denen es 1871 eine, 1913 bereits zehn gab5. Eine stärkere Aus-
schöpfung der Verbrauchsabgaben durch reichseigene Monopole, wie sie 
Bismarck und später Bülow durchsetzen wollten, scheiterte am Wider-
stand des Reichstags. 

Der Ausbau und die Verfeinerung  der direkten Steuern in den ein-
zelnen Bundesstaaten8 brachte dem Reich keinerlei Vorteile. Ihre An-
spannung durch steigende örtliche Zuschläge bedingte vielmehr eine 
Erhöhung der gesamten Steuerlast im Reich und deren Verschiebung 
nach der Seite der direkten Steuern7. Hier empfahl Gerloff,  die bundes-

3 Born,  Ka r l Erich, Von der Reichsgründung bis zum ersten Weltkrieg, 
Handbuch der deutschen Geschichte, hersg. von Bruno Gebhardt, Bd. I I I , 
Stuttgart 1962, S. 233. 

4 Erzberger y Mathias, Die Rüstungsausgaben des Deutschen Reiches, Stut t -
gart 1914, S. 71. 

5 Vgl. Terhalle,  Fritz, a.a.O., S. 281 f. 
β I m allgemeinen Trend von der Objekt- zur Subjektbesteuerung muß hier 

vor al lem die Miquelsche Reform der Einkommensteuer in Preußen genannt 
werden, welche die grobe Klassensteuer in eine progressive Einkommensteuer 
änderte. 

7 Vgl. Gerloff,  Wilhelm, Die steuerliche Belastung in Deutschland während 
der letzten Friedens jähre. Gutachten, dem Staatssekretär des Reichsschatz-
amts erstattet. Ber l in 1916, S. 25 ff.  Gerloff  berechnete 1913 den Ante i l der 
direkten Steuern an den Einnahmen von Reich und Ländern mi t 39 %, der 
indirekten mi t 61%; die Gemeindesteuern waren aber zu 90% direkte 
Steuern. 
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staatlichen Einnahmequellen zu schonen8, d. h. die direkten Steuern nicht 
stärker anzuspannen, während Adolph Wagner sehr pointiert die Not-
wendigkeit einer direkten Reichssteuer betonte, die den erforderlichen 
sozialen Ausgleich zugunsten der unteren Einkommensklassen schaffen®, 
sich also mehr nach der Leistungsfähigkeit richten sollte. 

Anders als im Steuerwesen gelangen auf den Gebieten des Finanz-
ausgleichs und der Schuldenwirtschaft  echte, wenn auch bescheidene 
Reformerfolge.  Das Hin und Her von Matrikularbeiträgen und Über-
weisungen, das durch die Franckensteinsche Klausel festgelegt worden 
war, wurde im Laufe der Zeit immer komplizierter. Besonders die Matr i-
kularbeiträge als „beweglicher Faktor" der Reichseinnahmen hatten sich 
nicht bewährt. Wegen des erstarrten Umlegungsschlüssels waren sie 
keine zuverlässige Einnahme für das Reich10. Durch die lex Stengel wurde 
nun die Franckensteinsche Klausel auf Branntweinsteuer und die Reichs-
stempelabgaben begrenzt. Damit war der Finanzausgleich wesentlich 
vereinfacht und die zu verrechnenden Beträge erheblich geringer (vgl. 
Übersicht 1). 

Vorher brachte, nachdem die französische Kriegsentschädigung den 
Reichshaushalt einige Jahre erheblich gestützt hatte, ein Ausweichen 
auf die Kreditaufnahme oft den einzigen Ausweg aus der Finanzmisere, 
wobei auf die Regeln gesunder Schuldenpolitik wenig Rücksicht genom-
men wurde. Weder die Deckungs- noch die Tilgungspolitik waren in 
Ordnung. Nur zum kleinen Teil gingen die außerordentlichen Einnahmen 
wirkl ich in „werbende Ausgaben"11, aber die Methode, bei Vorlage des 
Wehretats auf eine gleichzeitige Deckungsvorlage zu verzichten, zwang 
dazu. Vor allem der Marineausbau wurde bis zur Jahrhundertwende 
fast ausschließlich aus Anleihemitteln bestritten12. Die wachsenden 
Rüstungsausgaben waren mithin der wesentliche Grund für den Anstieg 
der Verschuldung. Erst im Jahre 1901 entschloß man sich, feste Grund-
sätze aufzustellen, was über Anleihe finanziert  werden durfte.  1907 wur-
den diese Grundsätze ausgebaut13 . Eine gesetzliche Vorschrift  zur Schul-
dentilgung bestand bis zum Jahre 1906 nicht. Nur sporadisch kam es zu 
einem Abbau der aufgenommenen Anleihen. Im Rahmen der Finanz-

8 Vgl. Gerloff,  Wi lhelm, Die Reichsfinanzgesetzgebung von 1913, Ber l in 1914, 
S. 65 ff. 

9 Vgl. Wagner,  Adolph, Die Reichsfinanznot, Ber l in 1908, S. 31 ff. 
1 0 Vgl. Terhalle,  Fritz, a.a.O., S. 279; Einzelheiten bei Koppe,  Hans, Die 

Veredelung der Matrikularbeiträge, Stuttgart 1913. 
1 1 Vgl. Terhalle,  Fritz, a.a.O., S. 282. 
1 2 Vgl. Gerloff,  Wilhelm, Die Finanz- und Zol lpol i t ik des Deutschen Rei-

ches, a.a.O., S. 397. 
1 3 Siehe dazu im einzelnen: Reichsschatzamt, Denkschriften zur Begrün-

dung eines Gesetzes betreffend  Änderungen im Finanzwesen, Ber l in 1908, 
S. 29 ff. 


